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Auftrag und P�icht aller Mitarbei-
tenden in Kitas ist es, für die ihnen 

anvertrauten Kinder einen geschützten 
Raum zu scha�en. Trägeraufgabe ist es, 
Strukturen zu etablieren, die vor mög-
lichen sexuellen Grenzverletzungen und 
Übergri�en durch das Personal schützen. 
Viele Träger haben daher Schutzkonzep-
te und Handlungsleitlinien entwickelt, 
die sowohl präventive Elemente als auch 
Handlungsvorgaben bei Verdachtsmo-
menten beinhalten. Hierbei gilt prinzi-
piell der Grundsatz, dass das Kindeswohl 
und der Kinderschutz Vorrang haben. 
Ein begründeter Verdacht ist somit aus-
reichend, um von Trägerseite zu interve-
nieren und Maßnahmen zu veranlassen, 
die bis hin zu einer Freistellung vom 
Dienst der verdächtigten Person führen 
können.

Bei einem begründeten Verdacht han-
delt es sich jedoch nicht um eine straf-
rechtliche Verurteilung. Die weitere Ab-
klärung kann somit dazu führen, dass 
sich der Anfangsverdacht als unbegrün-
det herausgestellt hat. In diesen Fällen 
stellt sich die Frage, wie man den zu 
Unrecht beschuldigten Personen gerecht 
werden und den guten Ruf wiederher-
stellen kann.

Die Landeshauptstadt München hat 
daher ein Rehabilitierungsverfahren 
entwickelt, das Bestandteil des Kinder-
schutzkonzeptes für städtische Kinder-
tageseinrichtungen ist.

Kinderschutzkonzept

Ab dem Jahr 2012 hat sich die Landes-
hauptstadt München intensiv für ihre 
über 400 Kindertageseinrichtungen in 
städtischer Trägerschaft mit der Erarbei-
tung von Präventionsbausteinen vor se-
xueller Gewalt beschäftigt. In den nächs-
ten 2 Jahren hat eine Projektgruppe das 
Arbeitshandbuch »Umgang mit sexueller 
Gewalt in städtischen Kindertagesein-
richtungen« entwickelt.

Ziele des Handbuchs sind:
 Trägerspezi!sches umfassendes Kin-

derschutzkonzept
 Handlungssicherheit für alle Fach-

kräfte
 Sicherheit und gesunde Entwicklung 

für Mädchen und Jungen
 Förderung des altersgemäßen Um-

gangs mit Kindlicher Sexualität.

Das Handbuch beinhaltet neben um-
fangreichen Basisinformationen und 
Kapiteln zur Prävention und Interven-
tion auch Handlungspläne, die bei kon-
kreten Verdachtsfällen zur Anwendung 
kommen. Zudem umfasst das träger-
spezi!sche Kinderschutzkonzept eine 
Selbstverp�ichtungserklärung und eine 
Rahmenkonzeption für ein Kita-spezi-

!sches sexualpädagogisches Konzept. 
Das letzte Kapitel des Handbuchs »Um-
gang mit sexueller Gewalt in städtischen 
Kindertageseinrichtungen« konnte 2017 
fertiggestellt werden und umfasst das so-
genannte Rehabilitierungsverfahren.

Rehabilitierungsverfahren

An der Arbeitsgruppe zur Erarbeitung 
des Rehabilitierungsverfahrens waren 
neben Vertreter/innen der kommunalen 
Träger und der Fachberatung, der Perso-
nalrat, ein Mitarbeiter der Personalstelle 
und beratend die Rechtsabteilung be-
teiligt. Zudem hat eine Einrichtungslei-
tung mitgewirkt, die bereits in ihrer Kita 
einen Verdacht auf sexuelle Übergri�e 
durch Personal erlebt hat, der sich als 
unbegründet herausgestellt hat.

» Das Rehabilitierungsverfahren 
findet ausschließlich dann An-
wendung, wenn ein Verdacht nach 
sorgfältigerer Prüfung vollständig 
ausgeräumt ist, […].«

Die Arbeitsgruppe konnte somit auf 
konkrete Erfahrungswerte und die 
Perspektive von zu Unrecht beschuldig-

Wie Sie zu Unrecht beschuldigte Mit-
arbeiter/innen in Ihrer Kita rehabilitieren
Wir müssen handeln ■ Der Verdacht eines sexuellen Übergriffs durch Personal in der Kita löst zunächst 

hohen Handlungsdruck aus, um das Kindeswohl sicherzustellen und der Verantwortung als Träger ge-

recht zu werden. Aber was geschieht, wenn sich herausstellt, dass der formulierte Verdacht nachweislich 

unbegründet ist? Wie kann man als Träger sowohl dem Schutzauftrag als auch der Fürsorgepflicht als 

Arbeitgeber gerecht werden? Das Rehabilitierungsverfahren der Landeshauptstadt München gibt Ihnen 

hier Antworten auf die Fragen.

}P HINWEIS

Grundsatz

 »Die Rehabilitierung muss in derselben Dringlichkeit und Genauigkeit durchge-
führt werden, wie die Verdachtsabklärung«.

Ziel

 Ziel des Rehabilitierungsverfahrens ist die Wiederherstellung der Vertrauensbasis 
und der Arbeitsfähigkeit aller Betroffenen im Hinblick auf die anvertrauten Mäd-
chen und Jungen.
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ten Personen zurückgreifen und diese bei 
der Erarbeitung des Verfahrens berück-
sichtigen. Aus den Erfahrungsberichten 
der Betro�enen wurde deutlich, dass die 
mit der Verdachtsabklärung einherge-
hende Freistellung vom Dienst und die 
daraus entstehende Ungewissheit eine 
erhebliche psychische Belastung darge-
stellt haben. Es ist daher entscheidend, 
dass das Rehabilitierungsverfahren dem 
bei den Betro�enen vorherrschenden 
Ohnmachtsgefühl entgegenwirkt. Somit 
ist es notwendig, dass die betro�ene Per-
son Art, Umfang und Form der Reha-
bilitierung selbst entscheiden kann und 
keine Maßnahmen gegen deren Willen 
erfolgen.

Verfahren

Das Rehabilitierungsverfahren !ndet 
ausschließlich dann Anwendung, wenn 
ein Verdacht nach sorgfältigerer Prüfung 
vollständig ausgeräumt ist, bzw. sich 
nicht bestätigt hat. Die Entscheidung, 

ob ein Verdacht vollständig ausgeräumt 
ist, tri�t die zuständige Rechtsabteilung 
mit der Leitung des für die Verdachtsab-
klärung eingerichteten Krisenstabs.

» Bei der Ehrenerklärung handelt es 
sich um ein schriftliches Doku-
ment, welches bestätigt, dass sich 
die Vorwürfe als völlig unbegrün-
det herausgestellt haben.«

Es wird darauf geachtet, dass nur die 
Personen über die Rehabilitierung in-
formiert werden, die bereits über den 
Verdacht Kenntnis bekommen haben. 
Der Datenschutz !ndet bei allen Ver-
fahrensschritten Berücksichtigung. Alle 
Dokumente und Unterlagen die im 
Rahmen der Verdachtsabklärung an-
gelegt worden sind, werden nach Been-
digung des Rehabilitierungsverfahrens 
vernichtet. Es werden keine Dokumen-
te in die Personalakte aufgenommen. 

Auf Wunsch werden der betro�enen 
Person eine sogenannte Ehrenerklä-
rung oder sonstige wichtige Dokumen-
te überlassen. Eine Dokumentation des 
Rehabilitierungsverfahrens wird vom 
örtlichen Datenschutzbeauftragten für 
einen Zeitraum von 10 Jahren ver-
schlossen aufbewahrt.

Am Rehabilitierungsverfahren sind 
alle Personen beteiligt, die bereits 
bei der Verdachtsabklärung beteiligt 
waren. Auf Wunsch der betroffenen 
Person kann der Personalrat hinzuge-
zogen und am Rehabilitierungsverfah-
ren beteiligt werden. Eine Führungs-
kraft wird mit der betroffenen Person 
Kontakt aufnehmen und über die Un-
schuld informieren. 

» Der Träger ist in der Verantwor-
tung, die ihm anvertrauen Kinder 
zu schützen und geeignete Maß-
nahmen zu setzen […].«

Das Einverständnis für die Einleitung des 
Rehabilitierungsverfahrens wird einge-
holt und alle weiteren Verfahrensschritte 
eng abgestimmt. Bei einem weiteren Ge-
sprächstermin werden gemeinsam die pas-
senden Rehabilitierungsmaßnahmen aus-
gewählt und die Umsetzung besprochen.

Rehabilitierungsmaßnahmen

 Ehrenerklärung
Bei der Ehrenerklärung handelt es 
sich um ein schriftliches Dokument, 
welches bestätigt, dass sich die Vor-
würfe als völlig unbegründet heraus-
gestellt haben. Das Bedauern des 
Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin 
wird zum Ausdruck gebracht. Die 
Ehrenerklärung soll in einem geeig-
neten Rahmen übergeben werden, 
dass Setting wird mit der betro�enen 
Person eng abgestimmt.

Abb. 1: Das Handbuch bietet viele Handlungsempfehlungen bei konkreten Verdachts-

fällen.

Abb. 2: Verdachtsfälle lösen immer immensen Stress aus, daher ist es wichtig, das Vertrauen aktiv bei allen Beteiligten wieder 

aufzubauen.
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 Information aller Beteiligten
Es werden alle Personen, die bereits 
über den Verdacht eine Information 
erhalten haben, angemessen über die 
Unschuld der betro�enen Person in-
formiert.

 Einrichtungswechsel
Die betro�ene Person kann die Ein-
richtung wechseln, falls eine Rück-
kehr in die frühere Kindertagesein-
richtung nicht mehr gewünscht wird.

 Beratung bei der beru!ichen Neu-
orientierung
Falls für die betro�ene Person eine 
weitere Tätigkeit im pädagogischen 
Bereich nicht möglich erscheint, er-
hält sie Beratung und Begleitung 
bei der beru�ichen Neuorientierung 
innerhalb der gesamten Stadtverwal-
tung.

 Information der Eltern
Die Eltern der betro�enen Kinder-
tageseinrichtung werden darüber 
informiert, dass sich der anfängliche 
Verdacht gegenüber der Person nicht 
bestätigt und zu keiner Zeit eine Ge-
fährdung für die Kinder bestanden 
hat. Die Eltern werden zudem sen-
sibilisiert, keine Informationen an 
Außenstehende weiterzugeben, um 

eine Rufschädigung der betro�enen 
Person und der Kindertageseinrich-
tung zu vermeiden.

 Verfahren bei möglicher Rufschädi-
gung

Die Landeshauptstadt München wird 
einer Rufschädigung oder Stigmati-
sierung der betro�enen Person aktiv 
entgegenwirken und hierzu geeignete 
Maßnahmen veranlassen. Dies kann 
bis zur Erstattung einer Strafanzeige 
führen.

 Abschluss-Gesprächsrunde
Auf Wunsch der betro�enen Person 
kann eine Abschluss-Gesprächsrunde, 
mit dem Ziel der Wiederherstellung 
der Vertrauensbasis, statt!nden. Die 
Teilnehmenden, die Gesprächsinhalte 
und die Moderation werden im Vor-
feld abgestimmt.

 Mitarbeiterbesprechung
In einer Mitarbeiterbesprechung wird 
das Team darüber informiert, dass der 
Verdacht gegen die betro�ene Per-
son vollständig ausgeräumt werden  
konnte. Die einzelnen Teammitglie-
der werden angewiesen, keine Infor-
mationen an Außenstehende oder 
Mitarbeitende in anderen Kinderta-
geseinrichtungen weiterzugeben.

 Supervision
Der betro�enen Person wird zeitnahe 
Einzelsupervision und psychosozia-
le Beratung angeboten. Eine Team-
supervision ist ebenfalls möglich.

Fazit
Der Verdacht auf sexuelle Gewalt in Kin-

dertageseinrichtungen stellt für die Fach-

kräfte vor Ort, die Eltern, die möglicher-

weise betroffenen Kinder sowie für den 

Träger einen immensen Stress dar und 

löst viele Emotionen aus. Der Träger ist in 

der Verantwortung, die ihm anvertrauen 

Kinder zu schützen und geeignete Maß-

nahmen zu setzen, um bei der Elternschaft 

wieder Vertrauen aufzubauen. Zu Unrecht 

beschuldigte Personen erleben diese Maß-

nahmen (z.B. Freistellung vom Dienst) als 

erhebliche psychische Belastung, Krän-

kung und Stigmatisierung. Durch das Re-

habilitierungsverfahren ist es der Lan-

deshauptstadt München gelungen, ein 

Kinderschutzkonzept zu etablieren, dass 

neben dem gesetzlichen Schutzauftrag für 

Kinder auch die Fürsorgepflicht als Arbeit-

geber/in angemessen berücksichtigt und 

somit die Akzeptanz des gesamten Kinder-

schutzkonzeptes bei allen Mitarbeitenden 

erhöht.
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